
 
 
 
Entschädigung Stiftungsrat und Ausschüsse 
 
Anhang 2 zum Organisationsreglement 
 
 

 Stiftungsrat Anlageausschuss Audit Comitee 
 
Jährliche 
Grundentschädigung 

 
1‘600 

 
800 

 
800 

 
Sitzungsgeld 
(bei Anwesenheit) 

 
400 

 
400 

 
400 

 
 
 
Die vorstehende Regelung gilt nicht für den Präsidenten und den Vizepräsidenten (beide werden nach 
Mandatsvertrag entschädigt).  
 
 
Der Anhang wurde vom Stiftungsrat am 05.06.2018 genehmigt und per 01.09.2017 in Kraft gesetzt.  
 
 
 
 
 
 
Liebefeld, 5. Juni 2018 
 
 
 
   
Dr. Siegfried Walser, Präsident 
 
 
 
 
   
Dr. Albrecht Seltmann, Vizepräsident 
 


